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Schulreglement der 

Montessori-Schule Luzern AG (MSL AG) 
 
 

1. Zweck 
Dieses Schulreglement definiert die Zusam-
menarbeit zwischen den Eltern / Erziehungs-
berechtigten, den Lehrkräften, den Kindern, 
der Schulleitung, dem Verwaltungsrat, dem 
Elternbeirat, sowie weiteren Personen oder 
Institutionen, mit denen die MSL AG zusam-
menarbeitet. 
 
Die Auflagen des DVS des Kantons Luzern 
(Departement für Volksschulbildung), die ein-
schlägigen Bestimmungen aus dem Gesetz 
über die Volksschulbildung im Kanton Luzern 
vom 22. März 1999 (SRL Nr. 400a) bleiben 
vorbehalten. 
 
Die MSL AG ist als kantonal bewilligte und 
beaufsichtigte Privatschule verpflichtet, die 
Vorgaben der Lehrpläne einzuhalten. 
 
2. Ziel unserer Schule 
Basierend auf den pädagogischen 
Grundsätzen von Maria Montessori trägt die 
MSL AG dazu bei, dass sich Kinder und Ju-
gendliche vielfältig und individuell entwickeln 
können. Die MSL AG ist eine überkonfessio-
nelle Schule, welche sich von gegenwärtigen 
Gesellschaftsentwicklungen orientiert. 
 
3. Grundsätze der Montessori-Pädagogik  
Die auf der Montessori-Pädagogik basierende 
Erziehung geht davon aus, dass es haupt-
sächlich der Mensch ist, der sich selbst er-
zieht. Wahre Erziehung/Entwicklung kann 
nicht von aussen herangetragen werden, sie 
findet im Individuum selbst statt und wird von 
sogenannten sensitiven Perioden (Phasen, in 
denen der Mensch etwas mit Leichtigkeit auf-
nimmt) gesteuert. Um eine optimale Entfal-
tung der 

menschlichen Fähigkeiten zu gewährleisten, ist 
es entscheidend, eine Umgebung zu gestalten, 
die den inneren Bedürfnissen des sich entwi-
ckelnden Kindes entspricht. In dieser soge-
nannten «vorbereiteten Umgebung» findet ein 
Schulalltag mit folgenden Schwerpunkten statt: 

• Lernen, indem man es «tut» (vom Grei-
fen zum Begreifen); 

• Individuelles Lerntempo; 
• Individuelle Leistungsbeurteilung; 
• Förderung von sozialen Verhaltenswei-

sen; 
• Verantwortungsbewusstsein sich selbst, 

anderen und der Welt gegenüber; 
• Selbständigkeit («Hilf mir, es selbst zu 

tun»).  
Schwerpunkt dieser Erziehung ist die ganzheit-
liche Persönlichkeitsentwicklung des Kindes 
bzw. Jugendlichen, die dazu befähigt, den Her-
ausforderungen unserer heutigen Zeit/ Zukunft 
gewachsen zu sein und Verantwortung zu tra-
gen. 
 
4. Angebote der MSL AG 

 
4.1. Kindergarten 

Der Kindergarten besteht aus zwei Abteilungen. 
Jede Abteilung wird in der Regel von zwei Kin-
dergärtnerinnen geführt, wovon mindestens 
eine über eine Montessori-Ausbildung verfügt. 
Die Kinder können ab dem dritten Lebensjahr 
aufgenommen werden. 
 
Gesetzliche Bestimmungen  
(Verordnung SRL Nr. 400a, §12): 
«Kinder, die bis zum 31. Juli das 5. Altersjahr 
vollenden, haben im Schuljahr, welches am 
1. August des gleichen Jahres beginnt, den 
Kindergarten zu besuchen.» 
«Die Schulleitung entscheidet über den Eintritt 
in die Primarschule, sofern sich die Kinder-
garten-Lehrpersonen und die Erziehungs-
berechtigten nicht einig sind.» 
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4.2. Primarschule 
Die MSL AG führt eine Primarschule von der 
1. bis zur 6. Klasse. Eine Abteilung besteht in 
der Regel aus Kindern dreier Jahrgänge. Jede 
Abteilung wird in der Regel von zwei Lehr-
personen geführt, wobei mindestens eine von 
ihnen über eine Montessori-Ausbildung ver-
fügt. 
 

4.3. Sekundarschule 
Die MSL AG führt eine integrierte, niveau- und 
altersdurchmischte Sekundarschule vom 7. bis 
zum 9. Schuljahr. Die Lehrpersonen verfügen 
über eine Lehrbefähigung an der Sekundar-
schule. Die Sekundarschule richtet sich nach 
den kantonalen Vorgaben für eine integrierte 
Sekundarschule, wobei einzelne Elemente 
(zum Beispiel Frei- und Projekt-arbeit) und die 
pädagogische Grundhaltung von Maria Mont-
essori miteinbezogen werden. 
 
5. Lernende 

5.1. Rechte und Pflichten der Lernen-
den  

Die Lernenden haben das Recht, von der 
Lehrperson angehört zu werden. Sie sind be-
rechtigt, von der Lehrperson Auskunft über die 
Bewertung ihres Verhaltens und ihrer Leistun-
gen zu verlangen. Das Kind befolgt die 
Anweisungen der Lehrperson und anderen 
angestellten Personen der MSL AG. Die Schü-
lerinnen und Schüler haben Räume, Einrich-
tungen und Lehrmittel sorgfältig zu benutzen 
und zu behandeln. 
 
Beurteilung der Lernenden 
Die Beurteilung an der Primarschule (1. – 6. 
Klasse) erfolgt nach den kantonalen Vorgaben 
von GBF («Ganzheitlich Beurteilen und För-
dern») ohne Noten. 
Die Beurteilungsgespräche zwischen Eltern, 
Kind und Lehrperson finden zwei- mal jährlich 
statt. Ab dem zweiten Semester der 5. Klasse 
startet das offizielle Übertrittsverfahren des 
Kantons Luzern, welches die Zuweisung an 
die Schulstufen nach der Primarschule regelt. 
 

Die Beurteilung an der Sekundarstufe erfolgt 
nach den kantonalen Bestimmungen für eine 
integrierte Sekundarschule. Es werden Zeug-
nisnoten erteilt, während des Semesters gibt es 
Leistungsnachweise. Zweimal pro Jahr (Ende 
Semester: 31. Januar und vor den Sommerferi-
en) werden Zeugnisse ausgestellt. Dazwischen 
werden die Eltern im Rahmen der offiziellen 
Zwischenberichte über die Leistungen und 
Kompetenzen ihrer Kinder informiert. 
 
6. Erziehungsberechtigte 

6.1. Zusammenarbeit 
 
Die Eltern werden über alle aktuellen Gescheh-
nisse durch die Lehrpersonen, die Geschäfts-
/Schulleitung oder durch den Verwaltungsrat in 
geeigneter Form orientiert. 
 
Jährlich werden Elternabende durchgeführt. Die 
Teilnahme der Eltern wird erwartet. Die Eltern 
haben an diesen Abenden Gelegenheit, ihre 
Fragen und Anliegen zu diskutieren. Klassen- 
lehrpersonen und Schulleitung können bei Be-
darf weitere Orientierungsveranstaltungen ein-
berufen. 
 
Die Lehrpersonen geben auf Wunsch der Eltern 
Einblick in die Lehrpläne. Die Eltern haben das 
Recht, jederzeit nach vorheriger Absprache mit 
der Lehrperson die Schule zu besuchen. Stellt 
die Lehrperson bei einem Kinder Probleme be-
sonderer Art fest, leitet sie in Zusammenarbeit 
mit den Eltern und der Schulleitung weitere 
Abklärungen und Beratungen ein. Diese kön-
nen sein: Schulpsychologischer Dienst, Kinder- 
und jugendpsychiatrischer Dienst, Jugendbera-
tung und ggf. Amt für Volksschulbildung. 
 

6.2. Absenzen, Fernbleiben vom Unter-
richt  

Die Eltern oder Erziehungsberechtigten sorgen 
für den regelmässigen und recht-zeitigen 
Schulbesuch ihrer Kinder. 
Wenn Eltern sehen, dass ein Kind dem Unter-
richt fernbleiben muss, benachrichtigen sie um-
gehend das Sekretariat. Bei Absenzen von 
mehr als fünf Tagen ist ein ärztliches Zeugnis 
erforderlich. 
  



Montessori-Schule Luzern AG | Abendweg 1 | 6006 Luzern | +41 410 96 88 | info@montessori-luzern.ch  

   

 

 

Absenzen, die innert vier Tagen seit Beginn 
nicht gemeldet werden, gelten als unent-
schuldigt. Die Schulleitung erlässt eine 
schriftliche Mahnung an die Eltern. Die Eltern 
sind für die unentschuldigten Absenzen ihres 
Kindes verantwortlich. 
 
Urlaubsgesuche sind mindestens eine Woche 
im Voraus schriftlich und begründet an die 
Schulleitung zu stellen. Unmittelbar vor oder 
nach den Schulferien oder Feiertagen werden 
in der Regel keine oder nur in Ausnahmen 
Urlaube gewährt. 
 

6.3. Aufnahmeverfahren 
Interessierte Eltern werden durch die Schul-
leitung zu einem Erstgespräch und einer Be-
sichtigung der Schule eingeladen. Wenn die 
Eltern einen Eintritt erwägen, füllen sie ein 
Erstkontaktformular aus. Die Schulleitung 
bezieht die angemeldeten Kinder in die Pla-
nung mit ein. Für Neueintritte zu Beginn des 
Schuljahres werden die Kinder und Jugendli-
chen im Frühling zu einem Schnupperbesuch 
an die MSL eingeladen. Nach diesem Besuch 
findet mit allen Beteiligten ein Auswertungs-
gespräch statt. 
 
Erfolgt der Eintritt mitten im Schuljahr, wird 
der Schnupperbesuch entsprechend im Vo-
raus vereinbart. Wenn nach dem Auswer-
tungsgespräch alle Beteiligten (Eltern, Kind, 
Lehrperson, Schulleitung) mit einer Aufnahme 
einverstanden sind, erfolgt eine Aufnahmebe-
stätigung durch die Schulleitung. 
 
Bis zu dieser Bestätigung ist die Anmeldung 
beiderseits unverbindlich. Bei einem Rückzug 
der Anmeldung nach einer schriftlichen Auf-
nahmebestätigung wird eine Bearbeitungsge-
bühr von 10% der Eintrittsgebührt in Rech-
nung gestellt. 
 

6.4. Kündigung 
Eine schriftliche Kündigung des Unterrichts-
vertrags kann von beiden Vertragsparteien 
nur per 31. Januar oder per 31. Juli vorge-
nommen werden. Die Kündigungsfrist beträgt 
in beiden Fällen sechs Monate. 

Während der Probezeit kann der  
Unterrichtsvertrag von beiden Seiten unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von sieben Tagen 
auf das Ende einer Woche aufgelöst werden.  
 
Die MSL AG behält sich das Recht vor, bei 
schwerwiegenden und/oder dauerhaften Ver-
haltensproblemen den Unterrichtsvertrag innert 
einem Monat zu kündigen. 
 

6.5. Versicherung 
Jedes Kind muss privat gegen Unfall und Haft-
pflicht versichert werden. 
 
7. Lehrpersonen 

7.1. Verhalten 
Die Lehrperson fördert die kognitive, geistige, 
soziale, musische und körperliche  
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Sie 
ist im Rahmen des Unterrichtes für ihr seeli-
sches und körperliches Wohl mitverantwortlich. 
Sie schützt die Grundrechte der Lernenden, 
fördert ihre Begabungen und ist zu konfessio-
neller, ideologischer und politischer Toleranz 
verpflichtet. 
Sie unterrichtet im Kindergarten und an der 
Primarschule nach den Methoden von Maria 
Montessori unter Berücksichtigung der kanto-
nalen Lehrpläne. 
 

7.2. Recht auf Mitsprache 
Die Lehrperson kann ihre Interessen vertreten 
und wahrnehmen: 
 

• in der Schule selbst; 
• innerhalb der Schulkonferenz; 
• über die Stufenleitung und die Schullei-

tung. 
 

7.3. Recht auf Anhörung 
Jede Lehrperson besitzt das Recht, in Angele-
genheiten, die sie betreffen, angehört zu wer-
den. 
 

7.4. Aufgaben 
Die Aufgaben jeder Lehrperson umfasst insbe-
sondere: 
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Pädagogische Führung der zugewiesenen 
Klasse nach den pädagogischen Prinzipien 
von Maria Montessori; 

• die Einhaltung der Lehrpläne; 
• sorgfältige Vorbereitung des Unterrich-

tes; 
• Material: Pflege, Inventar, Bereitstel-

lung, Herstellung; 
• Kontakt zu den Eltern; 
• Aufnahmegespräche in Zusammenar-

beit mit der Schulleitung; 
• Teilnahme an Stufen- und Plenumssit-

zungen (Pensen abhängig); 
• administrative Aufgaben; 
• Mitarbeit an Veranstaltungen der 

Schule (u.a. Weihnachtsmarkt, Tag 
der offenen Tür, Schulfest, Anpackta-
ge, gesamtschulische Projekte usw.); 

• Weiterbildung; 
• Die interne Arbeitsteilung wird im Auf-

gabenheft der Lehrerschaft und im 
kantonalen Berufsauftrag geregelt. 

 
7.5. Stellvertretungen 

Im Verhinderungsfall organisiert die Lehrper-
son eine Stellvertretung in Zusammenarbeit 
mit der Lehrerschaft und der Schulleitung. Bei 
plan-baren Unterrichtsausfällen (Umzug, un-
bezahlter Urlaub usw.), ist die ausfallende 
Lehr-person für die Stellvertretung verantwort-
lich 
 

7.6. Stufenleitung 
Jede Stufe (Kindergarten, Primarschule, Se-
kundarschule) wählt eine Stufenleitung für die 
Dauer von 2 Jahren. Diese Stufenleitungen 
treffen sich allein oder als Gesamtgremium zu 
regelmässigen Sitzungen mit der Schullei-
tung. Sie behandeln Themen, die einzelne 
Stufen, Schnittstellen oder die gesamte Schu-
le betreffen. 
 
8. Schulleitung 
Die Schule wird durch die Schulleitung ge-
führt, welche dem Verwaltungsrat untersteht. 
Sowohl das pädagogische als auch das übri-
ge Personal unterstehen der Schul-leitung. 
 
Die Aufgaben der Schulleitung umfassen ins-
besondere: 
 

• Organisation des Schulbetriebes 
• Entscheid über Aufnahmen, Aus- und 

Übertritte 

• Information und Einbezug des Verwal-
tungsrats bei Sonderfällen 

• Budgetverantwortung in vom Verwal-
tungsrat bewilligten Rahmen 

• Verantwortung für die Schulentwicklung 
• Personalanstellung im Rahmen des 

Stellenplanes und in Absprache mit dem 
Verwaltungsrat 

• Personalführung und -fortbildung; 
• Ansprechpartner für Eltern in allgemei-

nen Schulfragen und bei Problemen 
zwischen Eltern und Lehrkräften 

• Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
in Zusammenarbeit mit dem Verwal-
tungsrat 

• Regelmässige Information der Eltern 
 
Das Nähere ist im Aufgaben- und  
Kompetenzenheft der Schulleitung geregelt. 
 
9. Organisatorisches 

9.1. Unterrichtszeiten 
Kindergarten 
08.15 bis 8.45 (offener Beginn) bis 12.00 Uhr 
 
Primarschule 
08.15 bis 13.15 Uhr, ausser, ein Nachmittag von 
08.15 bis 15.30 Uhr 
Verkürzte Unterrichtszeiten für Erstklässler bis 
zu den Herbstferien: 08.15 bis 12.00 Uhr 
 
Sekundarschule 
08.00 bis 16.00 Uhr (inkl. gemeinsames Mit-
tagessen) 
 
Zusätzlich angeboten werden eine Mittags- 
betreuung (12.00 bis 14.00 Uhr), verschiede-ne 
Nachmittagskurse bis 17.00 Uhr (ausser Mitt-
woch und Freitag), Betreuung bis 17.00 Uhr. 
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9.2. Schulferien, Feiertage 
Die Schulferien richten sich weitgehend nach 
den Ferienplänen von Stadt und Agglomerati-
on Luzern. 
 
10. Vereinsvorstand und Elternbeirat 
Der Vereinsvorstand wird vom Verein gewählt 
und besteht aus 3-4 Mitgliedern (Präsident, 
Kassier, Aktuar). Der Vereinsvorstand arbeitet 
eng mit der Schul-/Geschäftsleitung und der 
Leitung Administration zusammen. Es findet 
ein regelmässiger Austausch zwischen Ver-
eins-Vorstand und Schule statt. 
 
Der Elternbeirat besteht in der Regel aus je  
zwei gewählten Elternvertretern pro Klasse. 
Der Elternbeirat unterstützt die Klassenlehr-
personen und die Klassen. Die Aufgaben des 
Elternbeirates lassen sich in drei Bereiche 
zusammenfassen: 
 

• Unterstützung der zugeteilten Lehr-
personen bei besonderen Anlässen 

• Mithilfe bei Gesamtschulanlässen 
• Aufnehmen und Einbringen von El-

ternanliegen an die Schulleitung 
 
 

 
Die Schul- und Geschäftsleitung der MSL AG 
Luzern, 18. August 2025 
 
 
 
Cornelia Christen  
Montessori-Schule Luzern AG  
Schulgeldreglement der 
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Montessori-Schule Luzern AG (MSL AG) 
______________________________________________________________________________ 

1. Grundsatz  
Zur Gewährleistung einer sozial ausgewogenen Struktur ist das Schulgeld für Kindergarten, 
Primar- und Sekundarschule abhängig vom steuerbaren Einkommen und Vermögen.   
 

2. Rechnungsstellung  
Das Schulgeld ist monatlich oder wahlweise jährlich, im Voraus zu bezahlen. Für die Vo-
rauszahlung des gesamten Schulgeldes kann die MSL AG eine Ermässigung festlegen. 
Das Rechnungsjahr dauert vom 1. August bis zum 31. Juli.  
 

3. Umfang  
Inbegriffen im Schulgeld sind die Betreuung und Schulung des Kindes während der offiziel-
len Schulzeiten, sowie das Material. Ausgenommen sind Kosten für Zusatzangebote, Mit-
tagsbetreuung, Mittagstisch, Schulausflüge, Klassenlager und weitere Anlässe.   
Der Besuch des Mittagstisches für die Jugendlichen der Sekundarstufe ist für alle verbind-
lich und wird separat verrechnet.  

 

4. Eintrittsgebühren  
Beim Neueintritt eines Kindes wird eine einmalige Eintrittsgebühr fällig. Für den Kindergar-
ten beträgt diese CHF 2'000, für die Primarschule CHF 2'500 und für die Sekundarstufe 
CHF 3'000.   

 

5. Geschwisterrabatt  
Familien, die gleichzeitig mehr als ein Kind an der Montessori Schule Luzern AG haben, 
kommen ab dem zweiten Kind in den Genuss eines Geschwisterrabattes. Der genaue Be-
trag ist aus der Schulgeldskala ersichtlich.   

 

6. Schuldgeldanpassung  
Die MSL AG kann das Schulgeld bei Bedarf anpassen. Die Schulgeldanpassung wird auf 
Schuljahresbeginn vorgenommen. Sie ist mindestens drei Monate im Voraus anzukündi-
gen.   

 

7. Kündigung des Unterrichtsvertrags  
Bei einer Kündigung während der Probezeit wird das Schulgeld anteilsmässig auf den Zeit-
punkt der Vertragsauflösung. Die Eintrittsgebühr wird nicht zurückerstattet. 
Bei einer ordentlichen Kündigung ist das Schulgeld bis zum Kündigungstermin zu entrich-
ten.  
Die Eintrittsgebühr wird nicht zurückerstattet.   
Wird das Schulgeld nicht gemäss Schulgeldreglement bezahlt, so dass mindestens drei fäl-
lige Monatsraten ausstehend sind, kann die Geschäfts- und Schulleitung mit einer Frist von 
zehn Tagen auf Ende des Monats den Unterrichtsvertrag einseitig kündigen.  

  
8. Ausnahmen  

In besonderen Härtefällen kann die MSL AG Ausnahmen genehmigen.   
 

9. Festsetzung und Anpassung des Schulgeldes  
Als «steuerbares Einkommen und Vermögen» im Sinne der Einkommensskala gilt: 

 
9.1 Bei Eltern/Erziehungsberechtigten, die verheiratet sind und im gleichen Haushalt in der   

Schweiz leben; das steuerbare Einkommen und Vermögen gemäss definitiver Steuerveran-
lagung.  
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9.2 Bei Eltern/Erziehungsberechtigten, die allein erziehend sind (geschieden, getrennt oder 
ledig und nicht mit dem anderen Elternteil/Erziehungsberechtigten zusammenleben); das steuer-

bare Einkommen und Vermögen gemäss definitiver Steuerveranlagung.   
 

9.3 Bei Eltern/Erziehungsberechtigten, die der Quellensteuer unterliegen: 90 % des Nettoein-
kommens (= Bruttoeinkommen abzüglich Versicherungsbeiträge ohne Quellensteuer). Massge-
bend ist das Einkommen und Vermögen während eines Kalenderjahres (inkl. 13. Monatsgehalt).   
  

9.4 Bei Eltern/Erziehungsberechtigten, die nicht verheiratet sind, aber im gleichen Haushalt leben; 
das steuerbare Einkommen und Vermögen gemäss definitiver Steuerveranlagung beider Eltern.  
 

9.5 Bei Eltern/Erziehungsberechtigten, die sowohl am Wohnsitz wie auch am Erwerbsort ihr Ein-
kommen versteuern; das steuerbare Einkommen und Vermögen gemäss definitiver Steuerveran-
lagung, sowohl am Wohnsitz wie am Erwerbsort.   
  

9.6 Das Schulgeld wird jährlich auf Beginn des neuen Schuljahres auf die aktuellen Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse überprüft und gegebenenfalls angepasst. Zu diesem Zweck geben die 
Eltern/Erziehungsberechtigten bei der Aufnahme und jährlich bis spätestens 31. Mai, ihre Ein-
kommensverhältnisse auf einem dafür vorgesehenen Formular bekannt.   
  
Mit dem Formular ist die letzte definitive Steuerveranlagung der Staats- und Gemeindesteuern 
(nicht direkte Bundessteuer) einzureichen. Diese Angaben über die Einkommensverhältnisse bil-
den zusammen mit den Angaben über das Nettovermögen die Grundlage für die Festsetzung des 
Schulgeldes gemäss Schulgeldskala für das kommende Schuljahr.   
  
Die rechtzeitige Einreichung der Unterlagen liegt in der Verantwortung der El-
tern/Erziehungsberechtigten. Wird weder eine definitive Veranlagung noch Deklaration bis 31.Mai 
eingereicht und erfolgt auf eine Mahnung hin, innert 15 Tagen ebenfalls keine Einreichung, erfolgt 
die Einreihung in der höchsten Einkommensklasse.   
  
Als Stichtag für die letzte definitive Veranlagung gilt der 30. April. Die Veranlagung darf nicht län-
ger als zwei Jahre zurückliegen.   
  
Für neue Eltern/Erziehungsberechtigte, deren Kinder im laufenden Schuljahr nach dem Schulbe-
ginn eintreten, gilt als Stichtag die Unterzeichnung des Unterrichtsvertrags. Die letzte gültige Ver-
anlagung darf für sie nicht länger als 2 Jahre hinter diesem Stichtag zurückliegen.   
  

9.7 Liegt die definitive Steuerveranlagung mehr als zwei Jahre zurück oder liegt noch keine vor, 
wird das Schulgeld aufgrund der persönlichen Einschätzung bemessen und mit einer provisori-
schen Rechnung erhoben.  
 
Erfolgt eine Schulgeldbemessung provisorisch, ist die definitive Steuerveranlagung sofort nach 
Erhalt einzureichen. Eine allfällige Differenz zur provisorischen Rechnung wird verrechnet bzw. 
gutgeschrieben.  
 
Liegt bis ein Jahr nach Austritt keine definitive Veranlagung vor, entfällt eine Differenzabrechnung.  
 

9.8. Für aus dem Ausland zuziehende Eltern/Erziehungsberechtigte gilt das Einkommen in der 
Schweiz.  
 

9.9. Die Geschäfts-/Schulleitung und der Verwaltungsrat sind berechtigt, zu jeder Zeit Steueraus-
künfte bei der Steuerverwaltung einzuholen. Die Eltern/Erziehungsberechtigte geben mit Unter-
zeichnung des Unterrichtsvertrages ihr Einverständnis zur Einholung dieser Auskünfte. 
(Neu Formular mit Bewilligung) 
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9.10 Das Schulgeld berechnet sich aus dem Einkommen und dem Vermögen. Grundlage zur Be-
messung des Schulgeldes bilden das Nettoeinkommen zuzüglich 10% des Nettovermögens. Das 
resultierende Total ergibt laut der Schulgeldskala das Schulgeld.   
Eltern/Erziehungsberechtigte, welche gemäss Selbstdeklaration das maximale Schulgeld bezah-
len, müssen ihr Vermögen nicht deklarieren.   
 

11. Konkurrenz   
Im Fall von konkurrenzierenden Bestimmungen in anderen Reglementen haben die Best-
immungen des vorliegenden Schulgeldreglements Vorrang.   

 

12. Ergänzender Anhang  
Das vorliegende Reglement wird ergänzt durch die Schulgeldskala. 

 

13. Inkrafttreten  
Das vorliegende Reglement ersetzt alle früheren Fassungen.  

  

Für die Montessori-Schule Luzern AG  
 
 
 

  
  
______________________    ________________________________  

Cornelia Christen      Lukas Bucher und John Casagrande  
Schul- und Geschäftsleitung    Verwaltungsrat  
Montessori-Schule Luzern AG   Montessori-Schule Luzern AG  
  

  
Stand: 18. August 2025  
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Einkom-
men 

Kindergarten Primarschule  
1.-3. Kl. 

Primarschule  
4.-6. Kl. 

Sekundarstufe 
7.-9. Kl. 
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Alle Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) angegeben. Änderungen bleiben vorbehalten. 
Sämtliche Preisangaben sind ohne Gewähr. Bei allen Beträgen handelt es sich um das monatliche 
Schulgeld.  
Massgebend ist die aktuellste definitive Steuerveranlagung (für das Schuljahr 2025/2026 muss die 
Verfügung zwischen dem 01.05.2023 und 30.04.2025 datiert sein), die vor Beginn eines jeden 
Schuljahres einzureichen ist.   
Das Einkommen und das Vermögen dienen als Berechnungsgrundlage für das Schulgeld des fol-
genden Schuljahres gemäss aktueller Schulgeldskala.  
Das Einkommen* berechnet sich aus dem steuerbaren Einkommen (Staats- und Gemeindesteuer) 
zuzüglich 10% des steuerbaren Nettovermögens. Ab dem 2. Kind gewährt die Schule einen Ge-
schwisterrabatt.  
Die Eintrittsgebühr pro Kind beträgt für den Kindergarten CHF 2'000.-, für die Primarschule  
CHF 2'500.- und für die Sekundarstufe CHF 3'000.-. Diese Gebühr wird nicht rückerstattet. 
Nach Erhalt der Rechnung ist die Eintrittsgebühr innert 30 Tagen zu bezahlen. 
Das Schulgeld ist im Voraus wahlweise monatlich oder jährlich (mit situativer Gewährung einer 
Ermässigung) zu bezahlen. Das Rechnungsjahr dauert vom 1. August bis zum 31. Juli. 
Inbegriffen im Schulgeld sind die Betreuung und Schulung des Kindes während der offiziellen 
Schulzeiten, sowie das Material. Ausgenommen sind die Kosten für Zusatzangebote, Mittagsbe-
treuung, Mittagstisch, Schulausflüge, Klassenlager und weitere Anlässe. 
Der Besuch des Mittagstisches für die Jugendlichen der Sekundarstufe ist obligatorisch, dieser 
wird gemäss der Preisliste "Zusatzangebote Schuljahr 2025/2026" vom Mai 2025 separat verrech-
net und beträgt CHF 700.- (inkl. Essen) resp. CHF 200.- (eigenes Essen). 

 
  
  
  


